Technische Richtlinien
1. Vorbemerkungen

Der Veranstalter hat für die stattfindende Messe und alle sonstigen Veranstaltungen welche im Rahmen dieser Messe stattfinden Richtlinien erlassen, mit dem Ziel, allen Ausstellern optimale Möglichkeiten zu geben, sich und ihre Exponate darzustellen und ihre Besucher und Interessenten anzusprechen.
2. Öffnungszeiten

2.1 Auf- und Abbauzeiten

Während der allgemeinen Auf- und Abbauzeiten kann in den Hallen und im Freigelände in der Zeit von 7.00 bis 22.00 Uhrgearbeitet werden, soweit nicht messespezifisch andere Zeiten mit Rundschreiben bekannt gegeben werden.
Aus Gründen der allgemeinen Sicherheit im Messegelände bleiben die Hallen und das Messegelände insgesamt, außerhalb dieser Zeiten geschlossen.

Während der Messe ist ein Auf- und Abbau nicht möglich.

2.2 Veranstaltungslaufzeit

Während der Veranstaltungslaufzeit werden die Hallen eine Stunde vor Messebeginn geöffnet und eine Stunde nach Messeschluss verschlossen.

Aussteller, die in begründeten Einzelfällen über diesen Zeitpunkt hinaus auf ihrem Stand tätig sein müssen, bedürfen einer besonderen, schriftlichen Erlaubnis des Veranstalters.

3. Verkehr im Messegelände, Rettungswege, Sicherheitseinrichtungen
3.1. Verkehrsordnung

Um einen reibungslosen Verkehrsablauf während der Auf- und Abbauzeiten, sowie der Veranstaltungsdauer gewährleisten zu können, sind Verkehrsordnende und Verkehrsregelnde Regeln unbedingt zu beachten.

Im gesamten Messegelände sowie dem gesamten Gelände der „Windberg-Arena“ einschließlich der Parkplätze gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung – STVO.

Die im Messegelände zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 5 km/h.

Kraftfahrzeuge dürfen nur zum Ent- oder Beladen in die Hallen einfahren. Das befahren der Messehallen ist nur Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von16t und einer max. Achslast von 8t gestattet
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Auflieger, Container, Behälter und Leergut jeder Art werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt.

Den Anweisungen des zur Verkehrslenkung eingesetzten Personals ist unbedingt Folge zu leisten und die entsprechenden Informationen sind zu beachten.
3.2. Rettungswege
3.2.1. Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten

Die notwendigen und die durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungsflächen für die Feuerwehr müssen Ständig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstände, die auf den Sicherheitsflächenabgestellt sind, werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt.
Hydranten und sonstige Sicherheitsrelevanten Bauteile und Markierungen dürfen nicht unzugänglich gemacht, bzw. verbaut werden.

3.2.2 Notausgänge, Notausstiege, Hallengänge

Rettungswege sind ständig freizuhalten

Die Türen im Verlauf von Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung leicht in voller Breite zu öffnen sein.

Die Gänge in den Hallen dürfen nicht durch abgestellte oder in den Gang hineinragende Gegenstände eingeengt werden.

Sie dienen im Notfall als Rettungswege.

3.3 Sicherheitseinrichtungen

Sprinkleranlagen, Feuermelder, Feuerlöscheinrichtungen, Rauchmelder, Rauchabzugseinrichtungen, Nachströmöffnungen, Schließvorrichtungen der Hallentore und andere Sicherheitseinrichtungen, deren Hinweiszeichen und die grünen Notausgangszeichen müssen jederzeit zugänglich und sichtbar sein, sie dürfen nicht zugestellt oder zugebaut werden.

3.4 Standnummerierung

Alle Stände werden vom Veranstalter mit Standnummern gekennzeichnet.
3.5 Bewachung

Die allgemeine Aufsicht der Messehallen während der Laufzeit der Messeerfolgt durch den Veranstalter.

Während der Auf- und Abbauzeiten besteht nur zeitweilig eine allgemeine Aufsicht.

Eine Bewachung des Messestandes muss im Bedarfsfall der Aussteller selbst organisieren.

Standwachen dürfen nur durch die vom Veranstalter beauftragte Bewachungsgesellschaft gestellt werden.

3.6 Notfallräumung

Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räumen oder Gebäuden und deren Räumung vom Veranstalter angeordnet werden. Die Personen die sich dort aufhalten haben den Anordnungen zu folgen.
Aussteller haben ihre Mitarbeiter über dieses Verfahren zu informieren, ggf. eigene Räumungspläne zu erstellen und bekannt zu machen. Sie tragen dafür Sorge, dass ihr Stand geräumt wird.

4. Standbaubestimmungen
4.1 Standsicherheit
Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Exponate sowie Werbeträger sind so standsicher zu errichten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden.
Für die statische Sicherheit ist der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls nachweispflichtig.

4.2 Standbaugenehmigung

Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien, sowie die Brandschutzbestimmungen bei der Gestaltung und Ausführung des Standes eingehalten werden, ist es bei eingeschossigen Standbauten bis 2,50m Bauhöhe in den Hallen nicht erforderlich, Zeichnungen zur Genehmigung einzureichen. Bei einer Bauhöhe über 2,50m ist die Genehmigung durch den Veranstalter zwingend notwendig

4.2.1 Fahrzeuge und Container

Fahrzeuge und Container sind als Ausstellungsstücke in den Hallen genehmigungspflichtig.

4.2.2 Änderung nicht vorschriftsmäßiger Standbauten

Standbauten, die nicht genehmigt sind, den technischen Richtlinien oder den Gesetzen nicht entsprechen, müssen gegebenenfalls geändert oder beseitigt werden.
Bei nicht fristgerechter Ausführung ist der Veranstalter berechtigt auf Kosten des Ausstellers selbst Änderungen vorzunehmen.

4.2.3 Haftungsumfang

Schadensersatzansprüche wegen Abhandenkommens, Beschädigung oder Beeinträchtigung der eingesandten Entwürfe, Modelle oder sonstiger Unterlagen gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen.
4.3 Brandschutz

4.3.1 Standbau- und Dekorationsmaterialien
Leichtentflammbare, brennend abtropfende oder toxische Gase bildende Materialien wie zum Beispiel Styropor, dürfen nicht verwendet werden.

In Teilbereichen dürfen normal entflammbare Dekorationsmaterialien verwendet werden, wenn diese durch den Einbau ausreichend gegen entflammen geschützt sind

4.3.2 Ausstellung von Kraftfahrzeugen

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren dürfen in den Hallen nur mit weitgehend leerem Tank ausgestellt werden.

Die Batterie ist abzuklemmen und der Treibstofftank muss abgeschlossen sein.

4.3.3 Aschenbehälter, Aschenbecher

Sofern für den Stand oder Teile desselben kein ausdrückliches Rauchverbot angeordnet ist, muss für die Bereitstellung einer angemessenen Anzahl von Aschebechern oder Aschebehältern aus nicht brennbarem Material und für deren regelmäßige Entleerung Sorge getragen werden.
4.3.4 Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehälter

In den Ständen dürfen keine Wertstoff- und Reststoffbehälter aus brennbaren Materialien aufgestellt werden.

Wertstoff- und Reststoffbehälter in den Ständen sind regelmäßig, spätestens jeden Abend nach Messeschluss an geeigneter Stelle zu entsorgen.
4.3.5 Leergut

Die Lagerung von Leergut jeglicher Art innerhalb und außerhalb des Standes in der Halle ist verboten.

Anfallendes Leergut ist unverzüglich zu entfernen.

4. Podeste, Brüstungen, Leitern, Aufstiege, Stege, Treppen 
Allgemein begehbare Flächen, die unmittelbar an Flächen angrenzen, die mehr als 20cm tiefer liegen, sind mit Brüstungen zu umwehren.

Diese müssen mindestens 1,10m hoch sein.

Leitern, Aufstiege, Stege, und Treppen müssen den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

4.5. Standgestaltung

4.5.1 Erscheinungsbild

Für die Gestaltung des Standes ist der Aussteller zuständig. Hierbei sind die typischen Ausstellungskriterien der Veranstaltung zu beachten. Standrückseiten, die an Nachbarstände grenzen, sind neutral zu halten, um den Nachbarstand in dessen Gestaltung nicht zu beeinträchtigen.

4.5.2 Prüfung der Mietfläche

Die Mietfläche wird vom Veranstalter gekennzeichnet.

Jeder Aussteller ist verpflichtet, sich vor Ort über Lage, Maße und etwaige Einbauten, Sicherheitseinrichtungen usw. zu informieren.

Die Standgrenzen sind unbedingt einzuhalten.

4.5.3 Eingriffe in die Bausubstanz

Hallenteile und technische Einrichtungen dürfen nicht beschädigt, verschmutzt oder auf andere Weise verändert werden (z.B. durch Bohren, Schrauben, Nageln).

Auch das streichen, tapezieren oder bekleben ist nicht gestattet 

Hallenteile und technische Einrichtungen dürfen weder durch Standbauten noch durch Exponate belastet werden.

4.5.4 Hallenboden

Teppiche und andere Fußbodenbelege sind unfallsicher zu verlegen und dürfen nicht über die Standgrenzen hinausragen.

Alle verwendeten Materialien müssen rückstandsfrei entfernt werden.

Der Hallenboden darf weder beklebt noch gestrichen werden.

4.5.5 Standbegrenzungswände

Die gemietete Standfläche wird vom Veranstalter aufgeschnürt bzw. abgesteckt und gekennzeichnet. 

Standbegrenzungswände sind Messeseitig nicht vorhanden.

Rückseiten der Stand-Trennwände von benachbarten Ausstellern dürfen ohne vorherige Vereinbarung untereinander nicht genutzt werden.

Im Bedarfsfall können Trennwände beim Veranstalter kostenpflichtig bestellt werden.
4.5.5 Werbemittel / Präsentation
Stand- und Exponatbeschriftungen, Firmen und Markenzeichen dürfen die vorgegebene Bauhöhe nicht überschreiten.

Sie sollten ein ansprechendes Bild ergeben.

Die Verteilung von Drucksachen und der Einsatz von Werbemitteln ist nur auf der eigenen Standfläche erlaubt.

6. Umweltschutz

Der Veranstalter hat sich grundsätzlich dem vorsorgenden Schutz der Umwelt verpflichtet.

Als Vertragspartner des Veranstalters ist der Aussteller verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sämtliche den Umweltschutz betreffenden Bestimmungen und Vorgaben auch von seinen Auftragnehmern verbindlich eingehalten werden.
Dieses Ziel muss bereits bei der Planung und in Koordination aller Beteiligten verfolgt werden. Generell sind für Standbau und –betrieb wieder verwendbare und die Umwelt möglichst wenig belastende Materialien einzusetzen. 
PAGE  
5

